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 Für wen ? 
Die URSSAF TFE Dienstleistung wendet sich an 
Unternehmen ohne Niederlassung in Frankreich. 
Um in Frankreich Mitarbeiter einstellen zu können, 
müssen diese Unternehmen müssen bei der URSSAF 
Abteilung den fremden Unternehmen (SFE)  registriert 
sein und ihre Mitarbeiter müssen unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit und ihrem Wohnsitz in Frankreich 
sozialversicherungspflichtig sein. 

Dieser Dienst ermöglicht Unternehmen unabhängig 
all ihre Mitarbeiter verwalten, unabhängig von ihrem 
jeweiligen Arbeitsvertrag (unbefristeter Arbeitsvertrag - 
CDI, befristeter Arbeitsvertrag - CDD…).

Der URSSAF Dienst TFE 
(Titel ausländischer Firmen)  
erleichtert die mit der Beschäftigung 
von Arbeitnehmern verbundenen 
Sozialformalitäten. Mitgliedschaft 
bedeutet, von einem kostenlosen, nur 
im Internet enwickelten Serviceangebot 
zu profitieren.

 Die Vorteile 

Eine einzige Meldung 
→  um Ihre Formalitäten im Zusammenhang 

mit der Einstellung zu erledigen: vorherige 
Einstellungserklärung (DPAE), Arbeitsvertrag.   

→  für die Einrichtungen des obligatorischen 
Sozialschutzes: URSSAF, Arbeitslosenversicherung, 
Zusatzrentenkasse je nach Tarifvertrag, Vorsorge, 
Zusatzrente und Urlaubskasse des Baugewerbes.

Eine einzige Zahlung 
aller Sozialversicherungsbeiträge an die Urssaf.



 Wie ?   Auf tfe.urssaf.fr 
→  treten Sie onlin dem TFE-Dienst bei
→ kontaktieren Sie : 

  die Sozialversicherungsträger, von 
denen Sie abhängig sind. Füllen Sie eine 
Registrierungsakte aus (ohne Anmeldegebühren 
oder zusätzliche Beiträge). Dadurch werden die 
Leistungsansprüche Ihrer Arbeitnehmer und eine 
gute Verwaltung der Akte Ihres Unternehmens 
gewährleistet.   

  der Arbeitsgesundheitsdienst.

  die folgenden Einrichtungen, je nach dem 
nationalen Tarifvertrag, der für Ihr Unternehmen 
in Frankreich gilt: Vorsorge, Gesundheitsfürsorge, 
zusätzliche Altersversorgung und die Urlaubskasse 
des Baugewerbes Ile de France (CIBTP-IDF). 

Wenn Ihr Arbeitnehmer den Status 
«leitender Angestellter» hat, ist der Beitritt 
zu einer Vorsorgeeinrichtung in Bezug auf die 
Todesfallgarantie obligatorisch.

 Wann ?   

→ jederzeit: Sie können dem TFE-Dienst beitreten, 
auch für Arbeitnehmer, die bereits in Ihrem 
Unternehmen tätig sind. Er ist freiwillig. Wenn Sie ihn 
jedoch nutzen, müssen Sie ausschließlich über dieses 
Serviceangebot alle Ihre in Frankreich beschäftigten 
Arbeitnehmer melden.  

→ wenn Ihr Einstellungsvorhaben noch nicht 
feststeht, empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig 
anzumelden. Dies verpflichtet Sie nicht, ermöglicht 
Ihnen aber, Ihre Unterlagen zu validieren und diesen 
Dienst zu nutzen, sobald sich Ihr Vorhaben konkretisiert.  



 Der Vertrag 

Hiermit können Sie alle Arbeitgeber-Formalitäten auf 
einmal erledigen.
Dieses Formular ist vor der Einstellung Ihres neuen 
Mitarbeiters auszufüllen. Es dient als Die vorherige 
Einstellungsanmeldung (DPAE) und als Arbeitsvertrag, falls 
es von Ihnen und Ihrem Mitarbeiter unterzeichnet wurde.

 Das Sozialversicherungsformular 

Mit ihm können Sie die Informationen zusammenfassen, 
die zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge für 
Ihren Mitarbeiter erforderlich sind.
Dieses Formular ist auszufüllen, damit das Nazionalzentrum 
TFE-Dienst für die zu zahlenden Beiträge berechnet. Dabei 
werden die Beitragsbefreiungen berücksichtigt, in deren 
Genuss Sie kommen.

 Was macht der TFE-Dienst ? 

  Ausgehend von dem von der Steuerbehörde 
übermittelten Steuersatz : 
-  Verwaltung der Quellensteuer auf die Einkommensteuer ;  
-  Berechnung des Betrags, der vom Erwerbseinkommen 

Ihres Arbeitnehmers abgezogen werden soll ; 
-  Teilt Ihnen dann den Betrag des Nettolohns nach 

Steuern mit, den Sie ihm zahlen müssen. Der Betrag der 
Quellensteuer (wenn Ihr Arbeitnehmer steuerpflichtig 
ist) wird Ihnen von der Urssaf zusammen mit den 
Sozialversicherungsbeiträgen abgezogen.  

  Die Abteilung TFE erstellt auf der Grundlage Ihrer 
Meldungen die nominative Sozialerklärung (DSN) und 
verwaltet die Quellensteuer auf die Einkommen Ihrer 
Arbeitnehmer. Sie stellt in Ihrem Arbeitgeberbereich die 
Gehaltsabrechnungen, die Zusammenfassenden Berichte 
nach Beitragsarten und die Steuerbescheinigung für Ihre 
Arbeitnehmer zur Verfügung.

Nutzung  
und Vorteile  
unter www.tfe.urssaf.fr :



 Wie werden die 
 Sozialversicherungsbeiträge und die 
 Einkommenssteuer Ihrer Arbeitnehmer
 bezahlt ? 
Das Konto der Sozialversicherungsbeiträge
Die zuständige Stelle meldet Ihnen per E-Mail, 
wenn in Ihrem Arbeitgeberbereich die Abrechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge, der Gesamtbetrag 
der zu leistenden Sozialversicherungsbeiträge und 
die Beträge der abzuführenden Einkommenssteuer 
Ihrer Arbeitnehmer, sollten diese der 
Einkommenssteuerpflicht unterliegen, eingegeben 
wurde.

 Ihnen stehen zwei Zahlungsarten zur Verfügung: 

-   falls Sie ein Bankkonto in Frankreich besitzen, 
können die Beiträge am 15. des Folgemonats 
automatisch abgebucht werden,

-  falls Sie kein Bankkonto in Frankreich besitzen, 
müssen Sie die Beiträge an die Urssaf Alsace 
überweisen, und zwar zu Beginn des Monats, der 
auf den Erhalt der Beitragsabrechnung folgt.

Die gezahlten Beiträge dienen insbesondere zur 
Finanzierung von Ausgaben im Gesundheitswesen, 
Familienleistungen, Grundrente, Zusatzrente, 
Arbeitslosenversicherung, Versorgung Ihres 
Mitarbeiters...

 Advantages of  tfe.urssaf.fr 
→  Beitritt und Meldungen erfolgen online,

→  Sie können Meldungen in letzter Minute 
erledigen und erhalten dafür umgehend eine 
Eintragungsbescheinigun,

→  Sie können die Lohnscheine bereits am Tag nach 
Erfassung der Bestandteile des Arbeitsentgelts 
ausdrucken,

→   Sie werden per E-Mail benachrichtigt, 
sobald das TFE-Dienst Unterlagen in Ihrem 
Arbeitgeberbereich bereitgestellt hat.



Au service de la protection sociale

Kontaktieren Sie unsere Berater zu 
diesem Serviceangebot : 

0 806 802 633

Tel: 00 33 (0) 806 802 633

 Weitere Informationen über : 

  die URSSAF TFE-Dienst  
 www.tfe.urssaf.fr

 die Eintragung Ihres Unternehmens 
www.foreign-companies.urssaf.eu

Die URSSAF begleitet Sie
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